
Bebauungsplanes für das Gebiet 

„Färbergasse II“ 

15. Änderung 

Gemarkung Weilheim 

 

Die Stadt Weilheim i.OB erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 und 4, §§ 9, 10 und 13 des 

Baugesetzbuches (BauGB), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verordnung 

über der Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) und der 

Planzeichenverordnung (PlanZV) diese Bebauungsplanänderung als Satzung: 

§ 1 Inhalt 

A) Festsetzungen durch Planzeichen 

---------  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

B) Festsetzungen durch Text 

Art der baulichen Nutzung 

Das Gebiet wird als „Mischgebiet“ gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

Anlagen für sportliche Zwecke (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO), Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 

6 BauNVO), Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) und Vergnügungsstätten im Sinne von § 

4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche 

Nutzung geprägt sind (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO), sind nicht zulässig. 

Ebenfalls nicht zulässig sind Versammlungsstätten und Anlagen für kulturelle und soziale 

Zwecke jeglicher Art als eigenständige Nutzung sowie Räume für Versammlungszwecke in 

anderen Nutzungseinheiten.  

Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes 

§ 2  

Diese Bebauungsplanänderung ersetzt für ihren Regelungsinhalt die 13. vereinfachte 

Änderung des Bebauungsplanes. Im Übrigen bleiben die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes i.d.F. vom 20.04.1966 sowie der seit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

ergangenen rechtsverbindlichen Änderungen weiter bestehen. 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Stadt Weilheim i.OB, 19.03.2026 
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